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den SS 99 Th. I Tit. 8 und 39—42 Th. IT Tit. 15 behandelt, haben durch das 
Gejeb von 28. Februar 1843 eine umfaffende Neuvegelimg erfahren. 

Ein Eigenthumsrecht im eiwilrechtlichen Sinne bejteht auch an Privat: 
flüffen nicht. Zwar -jprechen die SS 42, 43 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. von 

dem Eigenthümer und deffen Entjcehädigungsanfprüchen und $ 1 des Privatfluß- 
gejeßes rechnet mit dem Falle, daß Jemand das ausschließliche Eigenthun des 
ASluffes hat; unter diefem Eigenthum ift aber nur die Gefammtheit der Nubungs- 
rechte — Fifchereis, Jagd, Rohr, -Schilf- u. f.w. Nugung — zu verftehen. 

Es erhellt dies, wie fchon bei der Erörterung der öffentlichen Flüffe angedeutet 
it, aus den Beitimmungen des Allgemeinen Landrechts über die Alluvionen, 

‚snfeln und verlafjene Flußbetten. (S$ 225 fgd., 242 fgd., 263 fgd, Tit. 9 Th. 1 

Allg. Landr.??). Neben diejer civilvechtlichen Seite macht fich aber auch hin- 
fichtlich dev Privatflüffe die Thatfache geltend, daß fie die Intereffen der Al 
gemeinheit nach verjchiedenen Richtungen hin berühren. Schon das Römische 
Necht war, von der Auffaffung ausgehend, daß fait alle dauernd fließenden und 
durech ihre Größenverhältnifje von den bloßen Bächen unterfchiedenen Gewäffer 
für die Deffentlichfeit von Belang feien, zu dem Saß gelangt: flumina paene 
omnia publica sunt. °*) 

Die Nücfichtnahme des einzelnen Adjazenten am Brivatfluffe auf die Ge- 

jammtheit dev Uferbefiger erfcheint jchon dadurch bedingt, daß einmal Gegenftand 
des Nugungsrechtes Lediglich das an dem Grumdftüce des einzelnen Adjazenten 
vorüberfliegende Waffer ift, und daß amdererjeits an den Grenzen oberhalb und 
unterhalb des Uferbefiges eines Eigenthümers das gleichartige und gleichwerthige 

Nechtsgebiet des Nachbars beginnt. Das Gejeß .vom 28. Februar 1843 be- 
Schränft dementjprechend das Nubungsrecht des Einzelnen infoweit, als dies 

durch die Nückficht auf die gejeglichen Nechte der übrigen Uferbefiger geboten 

it. Hierneben trägt das Gejeß vom 28. Februar 1843 aber auch den Der- 
fehrs- und Gejundheitsinterefjen des gefanmten Bublifums Rechnung, inden 

e3 beijpielsweije in $ 3 die Zuleitung unveinev Abwäjjer in den Brivatfluß ver- 
bietet, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an reinem Wajjer beeinträchtigt 
oder eine erhebliche Beläftigung des Bubliftums verurjacht wird, im S 6 der 
Bolizeibehörde anheimftellt, die Anlegung von Flachs- und Hanfröthen zu unter: 
fagen, wenn fjolche die Heilfamfeit der LXuft beeinträchtigt, und im $ 8 den Exlaß 

einer Landesherrlichen Entjcheidung vorjieht, durch welche der Gebrauc) des 
Flufjfes zum Holzflößen für Jedermann freigegeben werden fann. 

ll. Der Flußlauf und feine Beltandtheile. 

1. Bett, Ufer, Lauf, Mindung. 

Stellt der Strom in rechtlicher Beziehung die fliegende Welle dar, jo er: 

>) Gntjch. des vorm. Ober-Trib. vom 1. Dftbr. 1866 in Striethorjts Archiv Bd. 65 

©. 26. Entf. de8 D.BG©. v. 20. Suni 1889 XVII ©. 259 fgd. Frank-Ntieberding 

Wafjerrecht ©. 67 fgd. 
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Welle fich innerhalb eines beftimmten Bettes bewegt. Andererjeits berührt der 
Strom in erjter Linie die Gefammtheit der Landflächen, welche feine Ufer dar- 

jtellen und fteht mit diefen in engen Beziehungen. Bett und Ufer find daher 

für die Steomverhältniffe von befonderer Bedeutung und c8 hat fich für fie 
nothwendig in vielfachen Beziehungen ein bejonderes Necht herausbilden müfjen. 
Dasjelbe, was von Strome gilt, gilt auch von den übrigen Gewäfjern, die vecht- 
liche Berjchiedenheit diejer Gemäffer jelbit bewirkt auch eine Berfchiedenheit der 
für Ufer und Bett maßgebenden Nechtsjäge. 

Das Bett der Gewäfjer bildet derjenige Theil des Landes, welcher nach 

den regelmäßigen DVerhältniffen des Wafferftandes und Wafjerabfluffes mit 

Waffer bedeckt zu jein pflegt. Die natürliche Begrenzung des Bettes ftellen die 
Ufer dar. Bei dem Flufje, dejjen Wafjerjtand zu den verfchiedenen Jahres- 
zeiten ein verfchiedener tft, ift als Bett dasjenige Land anzufehen, welches von 
dem gewöhnlichen höchiten Wafferftande ohne Nüciicht auf Hochwaiferftände be- 

deckt wird. MUfertheile, welche früher einen Theil des Bettes bildeten, denmächjt 
aber, von Weberjchwenmungen abgejehen, dauernd von Wafler frei bleiben, find 
nicht mehr al3 Beftandtheile des Bettes anzujehen. 

Seiner Längenausdehnung nach begreift der Fuß den Wafjerlauf von der 
Duelle bis zur Mündung in fih. Die Frage, was bei Flüffen, die in das 

Meer oder in andere Gewäfjer einmünden, als Mündung zu erachten ift, ift 
eine thatfächliche, und gerade die Geftaltung der Mündung bei größeren Fluß- 
läufen vielfach dem Wechjel unterworfen. Die Grenze der Mündung ift da zu 
juchen, wo der Fluß jeine Selbjtändigfeit verliert und zu einem Theil des Ge- 

wäljers wird, in das er einmündet. Zweifelhaft kann dies insbejondere bei der 
Einmündung der Flüffe in das Meer werden, defjen Ufergrenze fich joweit ex- 
jtrect, als die höchite Fluth zu Steigen pflegt.) Jedenfalls können aber die 
unteren Theile der Flüffe der Regel nach nicht injomweit al3 Bejtandtheile des 
Meeres angejehen werden, als Ebbe und Fluth eine Einwirkung auf diejelben 
äußern. Bei der in die Dftjee mündenden Weichjel ift die Abgrenzung zwijchen 

See ımd Fluß imfchwer zu erkennen; die Bundesrathsverordnung vom 13. No- 

vember 1873 (Neichsgejegblatt Seite 367) hat daher auch davon Abftand ge- 

nommen, die Grenze der Seefahrt für die Weichjel im Sinne de3 Gefeges, be: 

treffend die Nationalität der Kauffahrteifchiffe, vom 25. Oftober 1867 (Neichs- 

gejegblatt Seite 35) durch Aufitellung einer fich zwifchen zwei Mexkpunkten 

bewegenden Linie feitzufegen. AS „Seefahrt“ im Sinne des S1Ia..a.dD. 
hat die erwähnte Verordnung die Fahrt bei Neufahrwaijer außerhalb der Miin- 
dung der MWeichjel bezeichnet. Nach S 1 der Allerhöchiten Verordnung vom 

8. Auguft 1887, betreffend die Ausführung des Fifchereigefeges in der Provinz 
Weitpreußen (Gejeg- Sammlung ©. 348), gilt al3 Grenze der Binnenfifcherei gegen 
die Kiftenfiicherei eine gerade Linie, welche die durch Grenzzeichen Kenntlich ge- 

machten äußerjten Punkte des feiten Landes der beiden Stromufer mit einander 

verbindet. Ebenfo ift für die Ausmindungen der Nogat durch die Abänderungs- 

') Entjcheidung des PBreußifchen Obertribunals vom 3. Februar 1852 und 22. DE 
tober 1863. Striethorft, Archiv Band VI ©. 12 und Band LI ©. 157.
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verordnung von 10.Mai 1893 (Gejeg-Sanımlung ©.87) eine dort näher bezeichnete 

Grenzlinte zwifchen den beiden Fijchereigebieten feitgefegt. 
. Bei denjenigen Gewäfjern, an denen ein PBrivateigenthum möglich ift, wie 

bei Teichen, Seen, Gräben und Kanälen, find auch Bett und Ufer Gegenitand 
des Privateigenthums. Das Bett jteht hier, von ausnahmsweijen Verhältnifjen 

abgejehen, al3 Pertinenz des Gewällers im Eigenthum desjenigen, dem dies 

Gewäfjer gehört; die Ufer ftehen dagegen nicht ohne Weiteres in vechtlicher 

Gemeinschaft mit dem Gewäfjer, fie bilden Theile der angrenzenden Grundtücke. 

Dasjelbe gilt auch der Regel nach von den Ufern der Privatflüfje,) indeffen ift 
bei ihnen durch die SS S flgde. des Gejees vom 28. Februar 1843 im Suter 
efje dev dem gefanmten PBublifum dienenden Flößerei vorgefehen, daß auch die 
Uferbefiger den zum Einwerfen und Ausziehen der Hölzer unentbehrlichen Ge- 
brauch der Ufer an den polizeilich beftinnmten Stellen, jowie- den Zutritt zu den 
Ufern, joweit diejer zur Beauffichtigung und Fortfehaffung der treibenden Hölzer 
erforderlich ift, geftatten müfjen. Dieje Belaftung darf ihnen indeffen nur gegen 
vollen Schadenserfaß auferlegt werden und find die näheren Anordnungen über 
den Umfang des Mitgebrauchs der Ufer für die Zwecke der Flößerei durch mi- 
nifterielle Reglements bejonders feitzufegen. 

Auch bei den öffentlichen Flüffen gehören die Ufer den Eigenthümern der 
angrenzenden Grumbdftücke, indefjen find diefe gehalten, ihr Eigenthumsrecht in- 
foweit zurücktreten zu laffen, als dies die naturgemäße Benußung der öffentlichen 
Flüffe für die Schiffahrt und den Flößereiverfehr nothwendig macht, auch er- 

wächft ihnen — eben mit Rückficht auf die Deffentlichfeit und das hieraus 

folgende Nugungsrecht des gefammten PBubliftums — fein Anjpruch auf Ent- 

jhädigung für die ihnen auf Grund gefeglicher Beitimmung auferlegten Be- 

Ichränfungen. Werden Theile der Ufer durch eintretende Veränderungen des 
Wafjerftandes oder des Flußlaufes dauernd überftrömt, jo werden diefelben Be- 
ftandtheile des Flußbettes und nehmen die Natur desjelben an, voribergehende 
Veberfluthungen lafjen die Nechtsverhältniffe an dem von ihmen bedeckten Lande 
unverändert. Em Grfaganfpruch erwächlt in einem derartigen Falle fir den 
Beichädigten nicht.) Dasfelbe gilt nad) Nömifchem Recht auch für den Fall, 

in dem neuer Grund md Boden dadurch entfteht, daß ein öffentlicher Fluß jein 
Bett verläßt (alveus derelietus).‘) Im Snterefje der Billigkeit und um eine 

befonders große Schädigung der Betheiligten zu verhüten, legt $ 271 Allg. 

Lande. Tit. 9 Th. I den Eigenthümern der verlaffenen Flußftredie die DVer- 

pflichtung auf, den durch den neuen Stromlauf gejchädigten Gumobefigern ent- 

weder das ihnen zugefallene verlaffene Bett zu überlaffen oder fie bis zu dem 

Werthe des leteren in anderer Weife jchadlos zu halten. 

2) Allgemeines Landrecht $ 99 Tit. 8 Theil I. Gefes vom 28. Februar 1843 5 1. 

Nieberding-Franf a. a. D. ©. 71. 

3) Vergleiche Allg. Landr. $ 274 Tit. 9 T6. 1. 

*) Windfcheid a. a. DO. Th. I ©. 527. L.7TS5D. d. A BD. Ab, 1. 
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